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Aufgrund von § 19 Abs. 1 Nr. 10 Landeshochschul-
gesetz (LHG) hat der Senat der Hochschule Kon-
stanz - Technik, Wirtschaft und Gestaltung am 19. 
Januar 2021 die nachfolgende Änderungssatzung 
beschlossen. 

 

Dritte Satzung zur Änderung der Satzung der 
Hochschule Konstanz zur Gewährleistung der 
Studierbarkeit der Studiengänge und des Stu-

dienbetriebs aufgrund der möglichen Beeinträch-
tigungen durch infektionsschützende Maßnah-

men gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 
(Übergangssatzung 2020) vom 21. April 2020; 

zuletzt geändert durch Beschluss des Senats vom 
08. Dezember 2020; in der Fassung  

vom 19. Januar 2021 

 
 

Präambel 

 
Für die Zeit vom 16. März 2020 bis einschließlich 
19. April 2020 sowie für die Zeit vom 02. Novem-
ber 2020 bis zunächst einschließlich 31. Januar 
2021 wurde auf Basis der Corona-Verordnung und 
der Corona-Verordnung Studienbetrieb der Lan-
desregierung Baden-Württemberg der Vorle-
sungsbetrieb bzw. der Präsenz-Studienbetrieb an 
den Hochschulen in Baden-Württemberg ausge-
setzt. Die Aussetzung hat Auswirkungen auf ein-
zelne Regelungen in den Studien- und Prüfungs-
ordnungen und weiteren Satzungen der Hoch-
schule Konstanz. Die nachfolgende Satzung än-
dert die davon betroffenen Satzungen der Hoch-
schule Konstanz für eine Übergangszeit. Die Än-
derungen dienen dazu, den Studierenden zu er-
möglichen, die vorgesehenen Studienleistungen 
erbringen zu können. So werden, wenn mündli-
che und/oder schriftliche Präsenzprüfungen nicht 
oder nur eingeschränkt möglich sind, mündliche 
und/oder schriftliche Prüfungen in online-
gestützter Form angeboten. Zugleich dient die 
vorliegende Übergangssatzung der Gewährleis-
tung der Studierbarkeit der Studiengänge und hat 
zum Ziel, Beeinträchtigungen auf den Studienver-
lauf möglichst gering zu halten.    
 
 

Anwendungsbereich 

Die nachfolgende Satzung ändert übergangswei-
se die Studien- und Prüfungsordnung für die Ba-
chelorstudiengänge (SPOBa) – Allgemeiner Teil 
sowie die Übergangssatzung 2020 vom 21. April 
2020; in der Fassung vom 08. Dezember 2020 der 
Hochschule Konstanz. 

 

Artikel 1 

Änderung der Studien- und Prüfungsordnung  

für die Bachelorstudiengänge  

SPOBa – Allgemeiner Teil 

Die Nummern 2) bis 4), die Nummern 7) bis 9) 
sowie die Nummer 11) bleiben unverändert. 
 
Geändert oder neu hinzugefügt werden über-
gangsweise: 
 
1a) in § 2 Regelstudienzeit, Studienaufbau und 
Modularisierung  

Absatz 7: 

Durch Beschluss der Fakultät kann die im Beson-
deren Teil festgelegte Reihenfolge und Art der 
Lehrveranstaltungen und der zugehörigen Prü-
fungen sowie der Unbenoteten Leistungsnach-
weise aus zwingenden Gründen im Einzelfall für 
ein Studiensemester abgeändert werden. 

Abweichend von Satz 1 kann für Prüfungsleistun-
gen im ersten und zweiten Prüfungszeitraum des 
Wintersemesters 2020/21 die/der Prüfer*in in 
Abstimmung mit der/dem zuständigen Prü-
fungsausschussvorsitzenden die Art der Prü-
fungsleistung festlegen, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt. Als wichtiger Grund gilt insbe-
sondere die Gewährleistung der rechtzeitigen 
Information der Studierenden über die Verände-
rung der Prüfungsart und eine ausreichende Vor-
bereitungszeit auf die Prüfungsleistung. Die Ver-
änderung der Prüfungsart und die Durchfüh-
rungsmodalitäten müssen den Studierenden zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt bekannt gegeben 
werden.  
 
1) in § 3 Prüfungsaufbau und -fristen – Verlust des 
Prüfungsanspruchs infolge Fristüberschreitung 

Absatz 7: 

Der Prüfungsanspruch und die Zulassung für den 
Studiengang erlöschen, wenn die Ba-
chelorzwischenprüfung nicht spätestens nach 
fünf (für Student*innen, die in diesem Studien-
gang im Wintersemester 2020/21 immatrikuliert 
sind) oder sechs Semestern (für Student*innen, 
die in diesem Studiengang im Sommersemester 
2020 und im Wintersemester 2020/21 immatriku-
liert sind), im Studiengang Kommunikationsdes-
ign nach sechs (für Student*innen, die in diesem 
Studiengang im Wintersemester 2020/21 immat-
rikuliert sind) oder sieben Semestern (für Stu-
dent*innen, die in diesem Studiengang im Som-
mersemester 2020 und im Wintersemester 
2020/21 immatrikuliert sind) erbracht ist, oder die 
Bachelorprüfung nicht spätestens vier (für Stu-
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dent*innen, die in diesem Studiengang im Win-
tersemester 2020/21 immatrikuliert sind) oder 
fünf (für Student*innen, die in diesem Studien-
gang im Sommersemester 2020 und im Winter-
semester 2020/21 immatrikuliert sind) Semester 
nach dem Ende der Regelstudienzeit erbracht ist, 
es sei denn, die Fristüberschreitung ist vom/von 
der Studierenden nicht zu vertreten. Das gleiche 
gilt, wenn die Fristüberschreitung für die Ba-
chelorzwischenprüfung und die Bachelorprüfung 
insgesamt mehr als vier (für Student*innen, die 
im Wintersemester 2020/21 immatrikuliert sind) 
oder mehr als fünf (für Student*innen, die im 
Sommersemesters 2020 und im Wintersemester 
2020/21 immatrikuliert sind) Studiensemester 
beträgt. Für die Bestimmung der individuellen 
Regelstudienzeit gilt § 29 Abs. 3a Landeshoch-
schulgesetz in der Fassung vom 17. Dezember 
2020 entsprechend.  
 
Absatz 8: unverändert 

4a) in § 16 Klausurarbeiten und sonstige schriftli-
che Arbeiten 

Absatz 1: 

In den Klausurarbeiten und sonstigen schriftli-
chen Arbeiten sollen die Studierenden nachwei-
sen, dass sie in begrenzter Zeit und mit begrenz-
ten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden 
ihres Faches Aufgaben lösen und Themen bear-
beiten können. In der Klausur soll ferner festge-
stellt werden, ob sie über notwendiges Grundla-
genwissen verfügen.  
 
Absatz 2: 

Die Dauer der Klausuren und der sonstigen 
schriftlichen Arbeiten ist im Besonderen Teil die-
ser SPOBa festgelegt. 
 
Absatz 3: 

Klausurarbeiten und schriftliche Prüfungen wer-
den im ersten und zweiten Prüfungszeitraum des 
Wintersemesters 2020/21 in online-gestützter 
Form durchgeführt. Die Regelungen in § 2 Abs. 7 
bleiben davon unberührt. Hierzu gelten folgende 
Bestimmungen: 

1. Die Prüfer*innen bestimmen Einzelheiten zu 
Inhalt und Durchführung der online-gestützten 
Prüfungsleistungen in Abhängigkeit des einzu-
setzenden Online-Tools.  

2. Bei der Umgestaltung einer schriftlichen 
Präsenzprüfung zu einer online-gestützten Klau-
surarbeit und schriftlichen Prüfung müssen die 
Anforderungen an die abzuprüfenden Kompe-
tenzen hinsichtlich der Prüfungsinhalte und des 
Schwierigkeitsgrades mit der im Besonderen Teil 
der Studien- und Prüfungsordnung für die betref-

fende Prüfung vorgesehene Form vergleichbar 
sein.  

3. Ist bei den online-gestützten Klausurarbeiten 
und schriftlichen Prüfungen die freie Verwen-
dung von Hilfsmitteln im sogenannten Open 
Book- bzw. Open Internet-Format zulässig, wer-
den Aufgaben einer höheren Kompetenzstufe 
formuliert. Die Prüfung einer höheren Kompe-
tenzstufe wird durch die freie Verwendung von 
Hilfsmitteln und/oder durch die Anpassung der 
Bewertungskriterien ausgeglichen. 

4. Die Teilnahme an online-gestützten Klau-
surarbeiten und schriftlichen Prüfungen ist für 
die Student*innen freiwillig. Student*innen, die 
sich für die online-gestützten Klausurarbeiten 
und schriftlichen Prüfungen angemeldet haben, 
sind an diese Entscheidung gebunden. Die jeweils 
geltenden Rücktrittsregelungen bleiben davon 
unberührt. 

5. Der Termin und die Art der online-gestützten 
schriftlichen Prüfungsform sowie die Durchfüh-
rungsmodalitäten und technischen Anforderun-
gen müssen den Student*innen zum frühestmög-
lichen Zeitpunkt bekanntgegeben werden.  

6. Die Durchführung der online-gestützten 
schriftlichen Prüfungen erfolgt ausschließlich 
über die HTWG-E-Mail-Adresse und den RZ-
Account der Student*innen. Je nach eingesetztem 
Tool für die online-gestützten Klausurarbeiten 
und schriftlichen Prüfungen sind entsprechende 
Identifizierungs-  bzw. Authentifizierungsmetho-
den zu nutzen. Die Identität der Studentin oder 
des Studenten muss zu Beginn der Prüfung ein-
deutig festgestellt werden, durch Vorzeigen eines 
mit Lichtbild versehenen Ausweisdokuments 
(vorzugsweise Personalausweis, Reisepass) oder 
eines gültigen Studierendenausweises der Hoch-
schule Konstanz (ZACK-Karte). Dies ist im Prüf-
protokoll zu vermerken. 

7. Für die online-gestützten schriftlichen Prü-
fungen werden ausschließlich die von der HTWG 
Konstanz freigegebenen Tools genutzt. Ist die 
Prüfung aufgrund technischer Probleme, die die 
teilnehmenden Student*innen nicht zu vertreten 
haben, für alle oder für einzelne Student*innen 
nicht oder nicht vollständig durchführbar, gilt der 
Prüfungsversuch für alle bzw. für die betroffenen 
Student*innen als nicht unternommen. Es liegt 
im Ermessen der Prüferin oder des Prüfers, ob sie 
oder er die Prüfung innerhalb des Prüfungszeit-
raums zeitnah wiederholt, sofern eine zeitnahe 
Wiederholung der Klausurarbeit und der schriftli-
chen Prüfung möglich ist. Kommt auch eine Wie-
derholung technisch nicht einwandfrei zustande, 
wird die Prüfung abgebrochen und gilt für die 
teilnehmenden Student*innen als nicht unter-
nommen. Bei technischen Problemen haben sich 
die Student*innen unverzüglich an die Prüferin 
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oder den Prüfer oder die Prüfungsaufsicht zu 
wenden.  

8. Wird die Prüfung von Student*innen ohne 
Angabe triftiger Gründe abgebrochen oder nicht 
innerhalb der vorgegebenen Frist eingereicht, gilt 
die Prüfung als nicht bestanden (5,0).  

9. Die durch die online-gestützte Prüfung er-
brachte Leistung wird nur bewertet, wenn die 
Studentin oder der Student in Form einer eides-
stattlichen Erklärung dokumentiert hat, dass sie 
oder er die Leistung selbstständig und ohne Hilfe 
Dritter oder ohne nicht erlaubter Hilfsmittel er-
bracht hat und auch nicht anderen teilnehmen-
den Student*innen in unerlaubter Weise geholfen 
hat. Die an der Prüfung teilnehmenden Stu-
dent*innen sind vor Beginn der Prüfung auf die 
Abgabe einer entsprechenden Erklärung hinzu-
weisen. Die eidesstattliche Erklärung ist zusam-
men mit der Abgabe der Prüfungsergebnisse ein-
zureichen. 

10. Mit der Durchführung der online-gestützten 
Klausurarbeit und schriftlichen Prüfung hat die 
HTWG Konstanz ihre Verpflichtung zum Angebot 
der jeweiligen Prüfung und die Lehrperson ihre 
Verpflichtung zur Abnahme der jeweiligen Prü-
fung in dem laufenden Semester erfüllt. Es be-
steht kein Anspruch der Student*innen, dass vor 
dem nächsten regulären Prüfungstermin in ei-
nem späteren Semester eine zusätzliche Prüfung 
nach den Vorgaben der Studien- und Prüfungs-
ordnung angeboten wird. 

11.  Die gesetzlichen datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen sind einzuhalten. Die Bestim-
mungen der §§ 32a und 32b des Landeshoch-
schulgesetzes in der Fassung vom 17. Dezember 
2020 gelten entsprechend. 
 

5) in § 17 Mündliche Prüfungen  

Absatz 6: 

Mündliche Prüfungen werden im ersten und 
zweiten Prüfungszeitraum des Wintersemesters 
2020/21 in online-gestützter Form durchgeführt. 
Die Regelungen in § 2 Absatz 7 sowie die Absätze 1 
bis 5 bleiben davon unberührt. Die Teilnahme an 
online-gestützten mündlichen Prüfungen ist 
freiwillig. Sollte eine Studentin oder ein Student 
hiermit nicht einverstanden sein, ist dies schrift-
lich gegenüber dem/der Prüfungsausschussvor-
sitzenden des jeweiligen Studiengangs zu doku-
mentieren. In diesem Fall findet die mündliche 
Prüfung auf reguläre Weise im nächstmöglichen 
Prüfungszeitraum statt. Der Prüfungsversuch gilt 
als nicht unternommen und wird nicht als Prü-
fungsversuch gezählt. Dies ist im Prüfprotokoll zu 
vermerken.  

 

Absatz 7: 

Die Studentin oder der Student hat zu Beginn der 
Prüfung eine eidesstattliche Erklärung per E-Mail 
bei dem/der Prüfer*in einzureichen, dass die Prü-
fung ohne fremde Unterstützung absolviert wird 
und während der Prüfung keine unerlaubten 
Hilfsmittel verwendet werden. Die Identität der 
Studentin oder des Studenten muss zu Beginn der 
Prüfung eindeutig festgestellt werden, durch 
Vorzeigen eines mit Lichtbild versehenen Aus-
weisdokuments (vorzugsweise Personalausweis, 
Reisepass) oder eines gültigen Studierendenaus-
weises der Hochschule Konstanz (ZACK-Karte). 
Dies ist im Prüfprotokoll zu vermerken. 
 

Absatz 8: 

Eine online-gestützte mündliche Prüfung ist nur 
möglich, wenn alle Teilnehmenden miteinander 
per Video ohne technische Störungen kommuni-
zieren können. Die Prüfung wird abgebrochen 
und der Prüfungsversuch gilt als nicht unter-
nommen, wenn die technische Verbindung zwi-
schen den Teilnehmenden nicht hergestellt oder 
eine technisch bedingte Unterbrechung nicht 
kurzfristig innerhalb von maximal 10 Minuten 
wieder behoben werden kann. Kann die Unter-
brechung behoben und die Prüfung fortgesetzt 
werden, wird die Prüfungszeit um den Zeitraum 
der Unterbrechung verlängert. Unterbrechungs-
zeiten sind im Prüfprotokoll festzuhalten. Bei 
einem Abbruch der Prüfung aus technischen 
Gründen liegt es im Ermessen der beteiligten 
Prüfer*innen, ob ein zweiter Versuch einer onli-
ne-gestützten mündlichen Prüfung unternom-
men wird. Wird kein zweiter Versuch unter-
nommen oder auch der zweite Versuch aus tech-
nischen Gründen abgebrochen, findet die Prü-
fung auf reguläre Weise im nächstmöglichen 
Prüfungszeitraum statt. Der Prüfungsversuch gilt 
als nicht unternommen und wird nicht als Prü-
fungsversuch gezählt. Dies ist im Prüfprotokoll zu 
vermerken.  
 

Absatz 9: 

Das Aufzeichnen, Mitschneiden oder Streamen 
von mündlichen Prüfungen ist nicht zulässig Die 
Bestimmungen der §§ 32a und 32b des Landes-
hochschulgesetzes in der Fassung vom 17. De-
zember 2020 gelten entsprechend.  
 

6) in § 18 Prüfungstermine und Prüfungsstoff 

Absatz 1: 

Die Modul- bzw. Modulteilprüfungen, die als 
Klausuren oder mündliche Prüfungen zu erbrin-
gen sind, werden in der Regel während des Prü-
fungszeitraumes im Anschluss an die Vorle-
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sungszeit des jeweiligen Studiensemesters er-
bracht. Bei Blockveranstaltungen oder in begrün-
deten Ausnahmefällen bei online-gestützten 
Lehrveranstaltungen, die zugunsten von ver-
schobenen und später stattfindenden Präsenz-
veranstaltungen vorgezogen werden, sind Aus-
nahmen möglich; Prüfungstermine sollen den zu 
prüfenden Personen in Absprache mit dem/der 
zuständigen Studiendekan/in oder dem/der zu-
ständigen Prüfungsausschussvorsitzenden bei 
Beginn der Lehrveranstaltung bzw. frühestmög-
lich mitgeteilt werden.  

Für das Assessmentsemester ist ein zweiter Prü-
fungszeitraum am Ende der vorlesungsfreien Zeit 
bzw. zu Beginn der Vorlesungszeit des folgenden 
Semesters vorgesehen. Im Besonderen Teil kann 
geregelt werden, dass der zweite Prüfungszeit-
raum am Ende der vorlesungsfreien Zeit bzw. zu 
Beginn der Vorlesungszeit des folgenden Semes-
ters auch für die Wiederholungsprüfungen der 
nicht bestandenen terminierten Modul- bzw. 
Modulteilprüfungen des zweiten Studiensemes-
ters vorgesehen ist; es kann bestimmt werden, 
welche terminierten Modul- bzw. Modulteilprü-
fungen im zweiten Prüfungszeitraum wiederholt 
werden müssen oder wiederholt werden können. 
Die Bekanntgabe der Prüfungszeiträume erfolgt 
spätestens zu Beginn des jeweiligen Semesters 
hochschulöffentlich durch Aushang. Die genauen 
Prüfungstermine der einzelnen Modul- bzw. Mo-
dulteilprüfungen werden den zu prüfenden Per-
sonen rechtzeitig durch den/die Vorsitzende/n 
des Prüfungsausschusses über die Homepage des 
jeweiligen Studiengangs bekannt gegeben. 
 

Absatz 2: 

Die Modul- bzw. Modulteilprüfungen und die 
Unbenoteten Leistungsnachweise des Assess-
mentsemesters müssen bis zum Ende des ersten 
Prüfungszeitraumes des Assessmentsemesters 
vollständig unternommen sein, es sei denn, die 
zu prüfende Person hat die Fristüberschreitung 
nicht zu vertreten. Satz 1 gilt nicht für Studieren-
de, die im Wintersemester 2020/21 im Assess-
mentsemester eingestuft sind; weder für den 
ersten noch für den zweiten Prüfungszeitraum 
des Wintersemesters 2020/21.  
 

Absatz 2a: 

Neben Absatz 2 Satz 2 gilt für den ersten und 
zweiten Prüfungszeitraum des Wintersemesters 
2020/21: Regelungen in den Besonderen Teilen 
der einzelnen Studiengänge (§§ 40 bis 61b), die 
unter Bezugnahme auf § 3 Abs. 2 Satz 9 und 10 
sowie auf Absatz 2 Satz 1 eine Terminierung von 
Prüfungsleistungen festlegen, werden nicht an-
gewendet für den ersten und zweiten Prüfungs-
zeitraum des Wintersemesters 2020/21. 

Absatz 2b: 

Ergänzend und abweichend von den Absätzen 1 
und 2 gilt für den ersten und zweiten Prüfungs-
zeitraum des Wintersemesters 2020/21: Prüfungs-
leistungen des Wintersemesters 2020/21, die dem 
ersten Prüfungszeitraum zugeordnet sind, kön-
nen stattdessen im Einzelfall im zweiten Prü-
fungszeitraum durchgeführt werden. Die Ent-
scheidung darüber trifft das Dekanat auf Antrag 
der Prüferin oder des Prüfers nach Abstimmung 
mit der*dem Studiendekan*in oder der/dem Prü-
fungsausschussvorsitzenden. 

Zwischen dem ersten Prüfungstermin für eine 
Prüfungsleistung des Wintersemesters 2020/21 
und dem gemäß Absatz 1 für diese Prüfungsleis-
tung vorgesehenen Wiederholungstermin muss 
ein zeitlicher Abstand von mindestens 10 Werk-
tagen eingehalten werden. Die Student*innen 
sind über die Termine der einzelnen Prüfungsleis-
tungen zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu in-
formieren. 

 

10) in § 31 Mündliche Bachelorprüfung  

Absatz 3: 

Die zu prüfenden Personen werden einzeln ge-
prüft. Die Dauer der Mündlichen Bachelorprü-
fung beträgt mindestens 20 Minuten, höchstens 
45 Minuten. Der Prüfungstermin ist der zu prü-
fenden Person rechtzeitig bekannt zu geben. Für 
die Mündliche Bachelorprüfung gilt § 17 Absatz 6 
bis 9 entsprechend. 

 

 
Artikel 2 

Inkrafttreten 

Die Änderungen in Artikel 1 treten am Tag nach 
ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

 

 

Artikel 3 

Außerkrafttreten 

Die Änderungen in Artikel 1 treten mit Ablauf des 
31. März 2021 außer Kraft.  

Sofern in dieser Satzung nichts anderes bestimmt 
ist, gelten die Änderungen bis zum Außerkraft-
treten.  

Das Recht des Senats der Hochschule Konstanz, 
den Termin des Außerkrafttretens zu ändern, 
bleibt unberührt. 
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Auswirkungen dieser Übergangssatzung und 
damit zusammenhängende Einzelfallentschei-
dungen, die sich erst ab Sommersemester 2021 
zeigen bzw. erforderlich werden, sollen im Lichte 
der Beweggründe für die Regelungen dieser 
Übergangssatzung entschieden werden. Ein Kri-
terium soll dabei sein, ob die Auswirkungen sich 
den infektionsschützenden Maßnahmen des 
Sommersemesters 2020 oder des Wintersemes-
ters 2020/21 mit seinen besonderen Umständen 
oder den entsprechenden Entscheidungen auf der 
Grundlage dieser Übergangssatzung ursächlich 
zuordnen lassen. 

Konstanz, 20. Januar 2021 
 
 
 

 
Präsidentin 
Prof. Dr. Sabine Rein 
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Aufgrund von § 19 Abs. 1 Nr. 10 Landeshochschul-
gesetz (LHG) hat der Senat der Hochschule Kon-
stanz - Technik, Wirtschaft und Gestaltung am 19. 
Januar 2021 die nachfolgende Änderungssatzung 
beschlossen. 

 

Dritte Satzung zur Änderung der Satzung der 
Hochschule Konstanz zur Gewährleistung der 
Studierbarkeit der Studiengänge und des Stu-

dienbetriebs aufgrund der möglichen Beeinträch-
tigungen durch infektionsschützende Maßnah-

men gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2  
(Übergangssatzung 2020/Master) 

vom 12. Mai 2020; zuletzt geändert durch Be-
schluss des Senats vom 8. Dezember 2020; in der 

Fassung vom 19. Januar 2021 
 

 
 

Präambel 

 
Für die Zeit vom 16. März 2020 bis einschließlich 
19. April 2020 sowie für die Zeit vom 02. Novem-
ber 2020 bis zunächst einschließlich 31. Januar 
2021 wurde auf Basis der Corona-Verordnung und 
der Corona-Verordnung Studienbetrieb der Lan-
desregierung Baden-Württemberg der Vorle-
sungsbetrieb bzw. der Präsenz-Studienbetrieb an 
den Hochschulen in Baden-Württemberg ausge-
setzt. Die Aussetzung hat Auswirkungen auf ein-
zelne Regelungen in den Studien- und Prüfungs-
ordnungen und weiteren Satzungen der Hoch-
schule Konstanz. Die nachfolgende Satzung än-
dert die davon betroffenen Satzungen der Hoch-
schule Konstanz für eine Übergangszeit. Die Än-
derungen dienen dazu, den Studierenden zu er-
möglichen, die vorgesehenen Studienleistungen 
erbringen zu können. So werden, wenn mündli-
che und/oder schriftliche Präsenzprüfungen nicht 
oder nur eingeschränkt möglich sind, mündliche 
und/oder schriftliche Prüfungen in online-
gestützter Form angeboten. Zugleich dient die 
vorliegende Übergangssatzung der Gewährleis-
tung der Studierbarkeit der Studiengänge und hat 
zum Ziel, Beeinträchtigungen auf den Studienver-
lauf möglichst gering zu halten.    
 
 

Anwendungsbereich 

Die nachfolgende Satzung ändert übergangswei-
se die Studien- und Prüfungsordnung für die 
Masterstudiengänge (SPOMa) – Allgemeiner Teil 
(Artikel 1), die Zulassungssatzung für die Master-
studiengänge (ZuSMa) (Artikel 2) sowie die Über-
gangssatzung 2020/Master vom 12. Mai 2020; in 

der Fassung vom 08. Dezember 2020 der Hoch-
schule Konstanz. 
 

Artikel 1 

Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für 

die Masterstudiengänge  

SPOMa – Allgemeiner Teil 

Die Nummer 1), die Nummern 5) bis 6) und die 
Nummer 8 bleiben unverändert. 

Geändert oder neu hinzugefügt werden über-
gangsweise: 

1a) in § 2 Regelstudienzeit, Studienaufbau, Modu-
larisierung und Studiengangsprofil 

Absatz 5: 

Durch Beschluss der Fakultät kann die im Beson-
deren Teil festgelegte Reihenfolge und Art der 
Lehrveranstaltungen und der zugehörigen Prü-
fungen aus zwingenden Gründen im Einzelfall 
für ein Studiensemester abgeändert werden.  

Abweichend von Satz 1 kann für Prüfungsleistun-
gen im Prüfungszeitraum des Wintersemesters 
2020/21 die/der Prüfer*in in Abstimmung mit 
der/dem zuständigen Prüfungsausschussvorsit-
zenden die Art der Prüfungsleistung festlegen, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Als wichtiger 
Grund gilt insbesondere die Gewährleistung der 
rechtzeitigen Information der Studierenden über 
die Veränderung der Prüfungsart und eine aus-
reichende Vorbereitungszeit auf die Prüfungsleis-
tung. Die Veränderung der Prüfungsart und die 
Durchführungsmodalitäten müssen den Studie-
renden zum frühestmöglichen Zeitpunkt bekannt 
gegeben werden. 

 

2) in § 3 Prüfungsaufbau und -fristen – Verlust 
des Prüfungsanspruchs infolge Fristüberschrei-
tung 

Absatz 2 Sätze 2 und 3: unverändert 

Absatz 6: 

Der Prüfungsanspruch und die Zulassung für den 
Studiengang erlöschen, wenn die Modul- bzw. 
Modulteilprüfungen für die Masterprüfung sowie 
die Masterarbeit und gegebenenfalls die Mündli-
che Masterprüfung nicht spätestens vier (bei 
Student*innen, die in diesem Studiengang im 
Wintersemester 2020/21 immatrikuliert sind) 
oder fünf Semester (bei Student*innen, die in 
diesem Studiengang im Sommersemester 2020 
und im Wintersemester 2020/21 immatrikuliert 
sind) nach dem im Prüfungsplan für den jeweili-
gen Studiengang (Besonderer Teil) festgelegten 
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Zeitpunkt erbracht sind, es sei denn, die Frist-
überschreitung ist vom/von der Studierenden 
nicht zu vertreten. 
 

Absatz 7: unverändert 

2a) in § 13 Klausurarbeiten und sonstige schriftli-
che Arbeiten 
 

Absatz 1: 

In den Klausurarbeiten und sonstigen schriftli-
chen Arbeiten sollen die Studierenden nachwei-
sen, dass sie in begrenzter Zeit und mit begrenz-
ten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden 
ihres Faches Aufgaben lösen und Themen bear-
beiten können. In der Klausur soll ferner festge-
stellt werden, ob sie über notwendiges Grundla-
genwissen verfügen.  
 

Absatz 2: 

Die Dauer der Klausuren und der sonstigen 
schriftlichen Arbeiten ist im Besonderen Teil die-
ser SPOMa festgelegt. 
 

Absatz 3: 

Klausurarbeiten und schriftliche Prüfungen wer-
den im Prüfungszeitraum des Wintersemesters 
2020/21 in online-gestützter Form durchgeführt. 
Die Regelungen in § 2 Abs. 5 bleiben davon unbe-
rührt. Hierzu gelten folgende Bestimmungen: 

1. Die Prüfer*innen bestimmen Einzelheiten zu 
Inhalt und Durchführung der online-gestützten 
Prüfungsleistungen in Abhängigkeit des einzu-
setzenden Online-Tools. 

2. Bei der Umgestaltung einer schriftlichen 
Präsenzprüfung zu einer online-gestützten Klau-
surarbeit und schriftlichen Prüfung müssen die 
Anforderungen an die abzuprüfenden Kompe-
tenzen hinsichtlich der Prüfungsinhalte und des 
Schwierigkeitsgrades mit der im Besonderen Teil 
der Studien- und Prüfungsordnung für die betref-
fende Prüfung vorgesehene Form vergleichbar 
sein.  

3. Ist bei den online-gestützten Klausurarbeiten 
und schriftlichen Prüfungen die freie Verwen-
dung von Hilfsmitteln im sogenannten Open 
Book- bzw. Open Internet-Format zulässig, wer-
den Aufgaben einer höheren Kompetenzstufe 
formuliert. Die Prüfung einer höheren Kompe-
tenzstufe wird durch die freie Verwendung von 
Hilfsmitteln und/oder durch die Anpassung der 
Bewertungs¬kriterien ausgeglichen. 

4. Die Teilnahme an online-gestützten Klau-
surarbeiten und schriftlichen Prüfungen ist für 
die Student*innen freiwillig. Student*innen, die 
sich für die online-gestützten Klausurarbeiten 
und schriftlichen Prüfungen angemeldet haben, 

sind an diese Entscheidung gebunden. Die jeweils 
geltenden Rücktrittsregelungen bleiben davon 
unberührt. 

5. Der Termin und die Art der online-gestützten 
schriftlichen Prüfungsform sowie die Durchfüh-
rungsmodalitäten und technischen Anforderun-
gen müssen den Student*innen zum frühestmög-
lichen Zeitpunkt bekanntgegeben werden.  

6. Die Durchführung der online-gestützten 
schriftlichen Prüfungen erfolgt ausschließlich 
über die HTWG-E-Mail-Adresse und den RZ-
Account der Student*innen. Je nach eingesetztem 
Tool für die online-gestützten Klausurarbeiten 
und schriftlichen Prüfungen sind entsprechende 
Identifizierungs-  bzw. Authentifizierungsmetho-
den zu nutzen. Die Identität der Studentin oder 
des Studenten muss zu Beginn der Prüfung ein-
deutig festgestellt werden, durch Vorzeigen eines 
mit Lichtbild versehenen Ausweisdokuments 
(vorzugsweise Personalausweis, Reisepass) oder 
eines gültigen Studierendenausweises der Hoch-
schule Konstanz (ZACK-Karte). Dies ist im Prüf-
protokoll zu vermerken. 

7. Für die online-gestützten schriftlichen Prü-
fungen werden ausschließlich die von der HTWG 
Konstanz freigegebenen Tools genutzt. Ist die 
Prüfung aufgrund technischer Probleme, die die 
teilnehmenden Student*innen nicht zu vertreten 
haben, für alle oder für einzelne Student*innen 
nicht oder nicht vollständig durchführbar, gilt der 
Prüfungsversuch für alle bzw. für die betroffenen 
Student*innen als nicht unternommen. Es liegt 
im Ermessen der Prüferin oder des Prüfers, ob sie 
oder er die Prüfung innerhalb des Prüfungszeit-
raums zeitnah wiederholt, sofern eine zeitnahe 
Wiederholung der Klausurarbeit und der schriftli-
chen Prüfung möglich ist. Kommt auch eine Wie-
derholung technisch nicht einwandfrei zustande, 
wird die Prüfung abgebrochen und gilt für die 
teilnehmenden Student*innen als nicht unter-
nommen. Bei technischen Problemen haben sich 
die Student*innen unverzüglich an die Prüferin 
oder den Prüfer oder die Prüfungsaufsicht zu 
wenden.  

8. Wird die Prüfung von Student*innen ohne 
Angabe triftiger Gründe abgebrochen oder nicht 
innerhalb der vorgegebenen Frist eingereicht, gilt 
die Prüfung als nicht bestanden (5,0).  

9. Die durch die online-gestützte Prüfung er-
brachte Leistung wird nur bewertet, wenn die 
Studentin oder der Student in Form einer eides-
stattlichen Erklärung dokumentiert hat, dass sie 
oder er die Leistung selbstständig und ohne Hilfe 
Dritter oder ohne nicht erlaubter Hilfsmittel er-
bracht hat und auch nicht anderen teilnehmen-
den Student*innen in unerlaubter Weise geholfen 
hat. Die an der Prüfung teilnehmenden Stu-
dent*innen sind vor Beginn der Prüfung auf die 
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Abgabe einer entsprechenden Erklärung hinzu-
weisen. Die eidesstattliche Erklärung ist zusam-
men mit der Abgabe der Prüfungsergebnisse ein-
zureichen. 

10. Mit der Durchführung der online-gestützten 
Klausurarbeit und schriftlichen Prüfung hat die 
HTWG Konstanz ihre Verpflichtung zum Angebot 
der jeweiligen Prüfung und die Lehrperson ihre 
Verpflichtung zur Abnahme der jeweiligen Prü-
fung in dem laufenden Semester erfüllt. Es be-
steht kein Anspruch der Student*innen, dass vor 
dem nächsten regulären Prüfungstermin in ei-
nem späteren Semester eine zusätzliche Prüfung 
nach den Vorgaben der Studien- und Prüfungs-
ordnung angeboten wird. 

11.  Die gesetzlichen datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen sind einzuhalten. Die Bestim-
mungen der §§ 32a und 32b des Landeshoch-
schulgesetzes in der Fassung vom 17. Dezember 
2020 gelten entsprechend. 

 

3) in § 14 Mündliche Prüfungen 
 

Absatz 6: 

Mündliche Prüfungen werden im Prüfungszeit-
raum des Wintersemesters 2020/21 in online-
gestützter Form durchgeführt. Die Regelungen in 
§ 2 Absatz 5 sowie die Absätze 1 bis 5 bleiben da-
von unberührt. Die Teilnahme an online-
gestützten mündlichen Prüfungen ist freiwillig. 
Sollte eine Studentin oder ein Student hiermit 
nicht einverstanden sein, ist dies schriftlich ge-
genüber dem/der Prüfungsausschussvorsitzen-
den des jeweiligen Studiengangs zu dokumentie-
ren. In diesem Fall findet die mündliche Prüfung 
auf reguläre Weise im nächstmöglichen Prü-
fungszeitraum statt. Der Prüfungsversuch gilt als 
nicht unternommen und wird nicht als Prü-
fungsversuch gezählt. Dies ist im Prüfprotokoll zu 
vermerken. 
 

Absatz 7: 

Die Studentin oder der Student hat zu Beginn der 
Prüfung eine eidesstattliche Erklärung per E-Mail 
bei dem/der Prüfer*in einzureichen, dass die Prü-
fung ohne fremde Unterstützung absolviert wird 
und während der Prüfung keine unerlaubten 
Hilfsmittel verwendet werden. Die Identität der 
Studentin oder des Studenten muss zu Beginn der 
Prüfung eindeutig festgestellt werden, durch 
Vorzeigen eines mit Lichtbild versehenen Aus-
weisdokuments (vorzugsweise Personalausweis, 
Reisepass) oder eines gültigen Studierendenaus-
weises der Hochschule Konstanz (ZACK-Karte). 
Dies ist im Prüfprotokoll zu vermerken. 

 

Absatz 8: 

Eine online-gestützte mündliche Prüfung ist nur 
möglich, wenn alle Teilnehmenden miteinander 
per Video ohne technische Störungen kommuni-
zieren können. Die Prüfung wird abgebrochen 
und der Prüfungsversuch gilt als nicht unter-
nommen, wenn die technische Verbindung zwi-
schen den Teilnehmenden nicht hergestellt oder 
eine technisch bedingte Unterbrechung nicht 
kurzfristig innerhalb von maximal 10 Minuten 
wieder behoben werden kann. Kann die Unter-
brechung behoben und die Prüfung fortgesetzt 
werden, wird die Prüfungszeit um den Zeitraum 
der Unterbrechung verlängert. Unterbrechungs-
zeiten sind im Prüfprotokoll festzuhalten. Bei 
einem Abbruch der Prüfung aus technischen 
Gründen liegt es im Ermessen der beteiligten 
Prüfer*innen, ob ein zweiter Versuch einer onli-
ne-gestützten mündlichen Prüfung unternom-
men wird. Wird kein zweiter Versuch unter-
nommen oder auch der zweite Versuch aus tech-
nischen Gründen abgebrochen, findet die Prü-
fung auf reguläre Weise im nächstmöglichen 
Prüfungszeitraum statt. Der Prüfungsversuch gilt 
als nicht unternommen und wird nicht als Prü-
fungsversuch gezählt. Dies ist im Prüfprotokoll zu 
vermerken. 
 

Absatz 9: 

Das Aufzeichnen, Mitschneiden oder Streamen 
von mündlichen Prüfungen ist nicht zulässig. Die 
Bestimmungen der §§ 32a und 32b des Landes-
hochschulgesetzes in der Fassung vom 17. De-
zember 2020 gelten entsprechend. 
 

4)  in § 15 Prüfungstermine und Prüfungsstoff 
 

Absatz 1: 

Die Modul- bzw. Modulteilprüfungen, die als 
Klausuren oder mündliche Prüfungen zu erbrin-
gen sind, werden in der Regel während des Prü-
fungszeitraumes im Anschluss an die Vorle-
sungszeit des jeweiligen Studiensemesters er-
bracht. Bei Blockveranstaltungen oder in begrün-
deten Ausnahmefällen bei online‐gestützten 
Lehrveranstaltungen, die zugunsten von ver-
schobenen und später stattfindenden Präsenz-
veranstaltungen vorgezogen werden, sind Aus-
nahmen möglich; Prüfungstermine sollen den zu 
prüfenden Personen in Absprache mit dem/der 
zuständigen Studiendekan/in oder dem/der zu-
ständigen Prüfungsausschussvorsitzenden bei 
Beginn der Lehrveranstaltung bzw. frühestmög-
lich mitgeteilt werden. Die Bekanntgabe der Prü-
fungszeiträume erfolgt spätestens zu Beginn des 
jeweiligen Semesters hochschulöffentlich durch 
Aushang. Die genauen Prüfungstermine der ein-
zelnen Modul- bzw. Modulteilprüfungen werden 
den zu prüfenden Personen rechtzeitig durch 
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die/den Vorsitzende/n des Prüfungsausschusses 
über die Homepage des jeweiligen Studiengangs 
bekannt gegeben. 
 

Absatz 1a: 

Ergänzend und abweichend von Absatz 1 gilt für 
den ersten Prüfungszeitraum des Wintersemes-
ters 2020/21: Prüfungsleistungen des Winterse-
mesters 2020/21, die dem ersten Prüfungszeit-
raum zugeordnet sind, können stattdessen im 
Einzelfall im zweiten Prüfungszeitraum durchge-
führt werden.  

Die Entscheidung darüber trifft das Dekanat auf 
Antrag der Prüferin oder des Prüfers nach Ab-
stimmung mit der*dem Studiendekan*in oder 
der/dem Prüfungsausschussvorsitzenden. 

Die Student*innen sind über die Termine der ein-
zelnen Prüfungsleistungen zum frühestmögli-
chen Zeitpunkt zu informieren. 
 

7)  in § 24 Mündliche Masterprüfung 
 

Absatz 3: 

Die zu prüfenden Personen werden einzeln ge-
prüft. Die Dauer der Mündlichen Masterprüfung 
beträgt mindestens 20 Minuten, höchstens 45 
Minuten. Der Prüfungstermin ist der zu prüfen-
den Person rechtzeitig bekanntzugeben. Für die 
Mündliche Masterprüfung gilt § 14 Absatz 6 bis 9 
entsprechend. 

 

 

Artikel 2 

Änderung der Zulassungssatzung für die Master-
studiengänge ZuSMa – Allgemeiner Teil 

 

Die Nummer 1 bleibt unverändert. 

 

 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

 

Die Änderungen in Artikel 1 treten am Tag nach 
ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Artikel 4 

Außerkrafttreten 

Die Änderungen in Artikel 1 treten zum 28. Febru-
ar 2021 außer Kraft.  

 

Sofern in dieser Satzung nichts anderes bestimmt 
ist, gelten die Änderungen bis zum Außerkraft-
treten. Das Recht des Senats der Hochschule Kon-
stanz, den Termin des Außerkrafttretens zu än-
dern, bleibt unberührt. 

Auswirkungen dieser Übergangssatzung und 
damit zusammenhängende Einzelfallentschei-
dungen, die sich erst ab Sommersemester 2021 
zeigen bzw. erforderlich werden, sollen im Lichte 
der Beweggründe für die Regelungen dieser 
Übergangssatzung entschieden werden. Ein Kri-
terium soll dabei sein, ob die Auswirkungen sich 
den infektionsschützenden Maßnahmen des 
Sommersemesters 2020 oder des Wintersemes-
ters 2020/21 mit seinen besonderen Umständen 
oder den entsprechenden Entscheidungen auf der 
Grundlage dieser Übergangssatzung ursächlich 
zuordnen lassen. 

 

Konstanz, 20. Januar 2021 
 
 
 

 
Präsidentin 
Prof. Dr. Sabine Rein 


